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Ergebnisse der Gesamterneuerungswahl des Gemeinderats (5 Mitglieder), des 
Gemeindepräsidenten und des Vizepräsidenten, vom 28. September 2025 für 
die Amtsdauer 2026/2029; 1. Wahlgang; Wahlen sind allesamt zustande 
gekommen. 
 
Wahl von 5 Mitgliedern des Gemeinderats 

 
Absolutes Mehr  190 Stimmen 
Stimmbeteiligung  40.9 % 
 
Gewählt sind: 

 Bäni Markus, bisher 309 Stimmen 

 Benz Roland, bisher 396 Stimmen 

 Hofmann Janine, bisher 379 Stimmen 

 Räbmatter Herbert, bisher 358 Stimmen 

 Veil Jörg, bisher 376 Stimmen 
 

 Nachdem die Wahl i.S. Gesamterneuerungswahl Gemeinderat für die Amtsperiode 
2026/2029 zustande gekommen ist, findet kein zweiter Wahlgang statt. 

 
Wahl des Gemeindepräsidenten 
Absolutes Mehr  195 Stimmen 
Stimmbeteiligung  40.9 % 
 
Gewählt ist: 

 Räbmatter Herbert, bisher 316 Stimmen 
 

 Nachdem die Wahl i.S. Gemeindepräsident für die Amtsperiode 2026/2029 zustande 
gekommen ist, findet kein zweiter Wahlgang statt. 

 
Wahl des Vizepräsidenten 
Absolutes Mehr  194 Stimmen 
Stimmbeteiligung  40.9 % 
 
Gewählt ist: 

 Roland Benz, neu 321 Stimmen 
 

 Nachdem die Wahl i.S. Vizepräsident des Gemeinderates für die Amtsperiode 2026/2029 
zustande gekommen ist, findet kein zweiter Wahlgang statt. 
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Rechtsmittel 
Wahlbeschwerden gegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung oder Durchführung einer Wahl oder 
bei der Ermittlung des Wahlergebnisses sind innert 3 Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, 
spätestens aber am dritten Tag nach der Veröffentlichung des Ergebnisses, an das Departement 
Volkswirtschaft und Inneres (DVI) des Kantons Aargau, Frey-Herosé-Strasse 12, 5001 Aarau, einzureichen 
(§§ 66ff Gesetz über die politischen Rechte, GPR, SAR 131.100, i.V.m. §10, Abs. 1, lit. f) Verordnung über 
die Delegation von Kompetenzen des Regierungsrats, Delegationsverordnung, DelV, SAR 153.113). 
 
Das Wahlbüro gratuliert den Gewählten herzlich zum vorliegenden Wahlerfolg. 
 
Uerkheim, 28.09.2025 
Das Wahlbüro 
 


